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6 8 2 . Verordnung: Ergänzungszulagenverordnung
6 8 3 . Verordnung: Mindestsätze für die Bemessung der Ergänzungszulage für die Pensions-

parteien des Dorotheums
6 8 4 . Verordnung: Anwendung des Zollsatzes der Nummer 85.21 A 1 des Zolltarifes
6 8 5 . Verordnung: Änderung der Zollgesetz-Durchführungsverordnung 1973
6 8 6 . Verordnung: Äußere Form der schriftlichen Warenerklärung bei Abfertigungen zum

Begleitscheinverfahren, zum Ansageverfahren oder zum Zwischenauslands-
verkehr

6 8 2 . Verordnung der Bundesregierung vom
9. November 1976 über die Mindestsätze für
die Bemessung der Ergänzungszulage nach
dem Pensionsgesetz 1965 (Ergänzungszulagen-

verordnung)

Auf Grund des § 26 Abs. 5 des Pensionsgeset-
zes 1965, BGBl. Nr. 340, der §§ 45 und 64 Abs. 3
des Landeslehrer-Dienstgesetzes, BGBl. Nr. 245/
1962, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 340/1965, 247/1970, 486/1971 und 306/1975
und der §§ 48 und 66 Abs. 2 des Land- und forst-
wirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstgesetzes in
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 176/
1966, 248/1970, 487/1971 und 400/1975 wird ver-
ordnet:

§ 1. Der Mindestsatz im Sinne des § 26 Abs. 5
beträgt:

a) für den Beamten 2 860,— S. Der Mindest-
satz erhöht sich für die Ehefrau, die bei der
Bemessung der Haushaltszulage zu berück-
sichtigen ist, um 1 230,— S und für jedes
Kind, das bei der Bemessung der Haus-
haltszulage zu berücksichtigen ist, um
307 , - S,

b) für die Witwe 2 860,— S. Der Mindestsatz
erhöht sich für jedes Kind, für das der
Witwe eine Haushaltszulage gebührt, um
307,— S,

c) für eine Halbwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 1 068,— S und nach die-
sem Zeitpunkt 1 897,— S,

d) für eine Vollwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 1 604,— S und nach die-
sem Zeitpunkt 2 860,— S,

e) für eine frühere Ehefrau 2 860,— S.

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner
1977 in Kraft.

Kreisky Androsch Pahr Moser
Leodolter Staribacher Rösch Broda
Lütgendorf Haiden Weißenberg Sinowatz

Lanc Firnberg

6 8 3 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 30. November 1976 über die
Mindestsätze für die Bemessung der Ergän-
zungszulage für die Pensionsparteien des

Dorotheums

Auf Grund des Art. IV Abs. 2 des Bundes-
gesetzes vom 12. Juni 1969, BGBl. Nr. 228, wird
im Zusammenhang mit den §§ 1 Abs. 9 und 26
Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340,
sowie mit § 14 des Dorotheums-Bediensteten-
gesetzes, BGBl. Nr. 194/1968, im Einvernehmen
mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister
für Finanzen verordnet:

§ 1. Der Mindestsatz im Sinne des § 26 Abs. 5
des Pensionsgesetzes 1965 beträgt für die Pen-
sionsparteien des Dorotheums:

a) für den Bediensteten des Ruhestandes
2 860 S. Der Mindestsatz erhöht sich für
die Ehefrau, die bei der Bemessung der
Haushaltszulage zu berücksichtigen ist, um
1 230 S und für jedes Kind, das bei der
Bemessung der Haushaltszulage zu berück-
sichtigen ist, um 307 S,

b) für die Witwe 2 860 S. Der Mindestsatz
erhöht sich für jedes Kind, für das der
Witwe eine Haushaltszulage gebührt, um
307 S,
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c) für eine Halbwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 1 068 S und nach diesem
Zeitpunkt 1 897 S,

d) für eine Vollwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 1 604 S und nach diesem
Zeitpunkt 2 860 S,

e) für eine frühere Ehefrau 2 860 S.

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1977
in Kraft.

Rösch

684. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 15. November 1976 betreffend
die Anwendung des Zollsatzes der Num-

mer 85.21 A 1 des Zolltarifes

Auf Grund der Fußnote zur Tarifnum-
mer 85.21 A 1 des Zolltarifes, Zolltarifgesetz
1958, BGBl. Nr. 74, wird im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie verordnet:

Artikel I

Der Zollsatz für Farbfernsehbildröhren der
Tarifnummer 85.21 A 1, mit einer Bildschirm-
diagonale von 20, 22 oder 26 Zoll, ausgenommen
deren Teile, ist auf Grund geänderter wirtschaft-
licher Verhältnisse in der vorgesehenen Höhe von
25 vom Hundert des Wertes anzuwenden.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1977
in Kraft.

Androsch

685. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 1. Dezember 1976, mit der die
Zollgesetz-Durchführungsverordnung 1973

geändert wird

Auf Grund des § 188 Abs. 2 und 4 des Zoll-
gesetzes 1955, BGBl. Nr. 129, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 527/1974 wird
verordnet:

Artikel I

Die Zollgesetz-Durchführungsverordnung 1973,
BGBl. Nr. 476/1972, in der Fassung der Ver-
ordnung BGBl. Nr. 307/1976 wird wie folgt
geändert:

§ 19 hat zu lauten:

Artikel II

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1977 in
Kraft.

Androsch

686. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 29. November 1976 über die
äußere Form der schriftlichen Warenerklä-
rung bei Abfertigungen zum Begleitschein-
verfahren, zum Ansageverfahren oder zum

Zwischenauslandsverkehr

Auf Grund der §§ 53 und 54 des Zollgesetzes
1955, BGBl. Nr. 129, in der Fassung des BGBl.
Nr. 78/1968 wird verordnet:
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Artikel I

§ 1. (1) Für die von den Verfügungsberech-
tigten nach dem Zollgesetz 1955 abzugebenden
schriftlichen Warenerklärungen bei Abfertigun-
gen zum Begleitscheinverfahren, zum Ansage-
verfahren oder zum Zwischenauslandsverkehr
sind Vordrucke nach dem angeschlossenen Muster,
das einen Bestandteil dieser Verordnung bildet,
zu verwenden, soweit in zwischenstaatlichen Ver-
einbarungen keine anderen Muster vorgesehen
sind.

(2) Die Spalten 18 bis 22 dieser Vordrucke
müssen nicht ausgefüllt werden, wenn jeder Aus-
fertigung der Warenerklärung eine Ladeliste, die
diese Angaben enthält, angeschlossen ist.

§ 2. Folgende Abweichungen vom Muster sind
in den Vordrucken zulässig:

a) In die vorgesehenen Felder dürfen gleich-
bleibende Texte bereits eingedruckt sein.

b) In den zur Erklärung der Packstücke, der
Waren, des Gewichtes, der statistischen
Nummer und des Grenzwertes bestimmten
Spalten können die waagrechten Linien ent-
fallen, wenn die Erklärung mit der Schreib-
maschine ausgefüllt wird.

§ 3. Das zweite Blatt der schriftlichen Waren-
erklärung (Durchschrift) ist zweifach auszufer-
tigen.

Artikel II

(1) Die Verordnung tritt am 1. Jänner 1977
in Kraft.

(2) Bisher in Verwendung stehende Vordrucke
können noch bis einschließlich 30. Juni 1977
verwendet werden.

Androsch
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